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Wie geht
gendergerechte
Personalentwicklung?

Wie werden Was braucht es

Gr.ernfen fur flexible Arbeitszeit-
ps:st::lzstgh gestaltung?

Wie kann sexualisierter
Diskriminierung ¢
vorgebeugt werden?

Gleichstellungsplane
in Sachsen A F

Ein Gleichstellungsplan ist ein strategisches Instrument zur Personalplanung, das
die rechtlichen Ziele der Geschlechtergleichstellung in einem Unternehmen oder
einer offentlichen Verwaltung umsetzt. Dieses Heft erlautert die Grundlagen und den
Aufbau eines Gleichstellungsplans und zeigt auf, wie sich Gleichstellungsprozesse
steuern und kontrollieren lassen, welche Strategien zu mehr Vereinbarkeit von
Familie, Pflege und Beruf fuhren und wie Mitarbeitende vor Diskriminierung geschutzt
werden kénnen.
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Gleichstellungspléane in Sachsen

Alle vier Jahre muss nach Sachsischem Gleichstellungsgesetz (SéchsGleiG) ein neuer
Gleichstellungsplan (GSP) erstellt werden. Inhalt dessen ist die Erhebung und Analyse der
vorhandenen Personalstruktur (Ist-Zustand), konkrete Zielvorgaben und ein entsprechender
MaRnahmenplan zur Verbesserung der Gleichstellung. Dartber hinaus ist eine Uberprifung
der Vorgange hinsichtlich ihrer Wirksamkeit ebenfalls Bestandteil des GSP. Verantwortlich
fur die Erstellung ist die Personalverwaltung in enger Abstimmung mit den Gleichstellungs-
beauftragten. Die Inkraftsetzung erfolgt durch die Dienststellenleitung. Die Zielvorgaben des
GSP sind Bestandteil der Personalentwicklungsplanung. Als praxistauglicher Aktionsplan
stellt der GSP ein Instrument dar, um fr die Beschéftigten im 6ffentlichen Dienst die
Bedingungen fur Chancengerechtigkeit in den jeweiligen Dienststellen zu verbessern.

§ 1 Grundlagen

Allgemeine Ziele eines GSPs ist die Gleichstellung von Frauen und Méannern und die
Beseitigung der Unterreprasentation von Frauen in Fihrungspositionen. AuRerdem soll
die Vereinbarkeit von Familie, Plege und Beruf fur alle Beschaftigten im 6ffentlichen Dienst
besser maglich sein.

Rechtsgrundlage fur den GSP sind die §§ 23-25 des Sachsischen Gleichstellungs-
gesetzes. Fur alle Dienststellen gilt, dass der GSP fur vier Jahre erstellt und nach jeweils
zwei Jahren der aktuellen Situation angepasst wird. In kommunalen Dienststellen gilt
auRerdem die Besonderheit, dass nur dann Gleichstellungsplane zu erstellen sind, wenn in
ihnen mindestens 10 Frauen (nicht nur vorribergehend) beschéftigt sind.
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Gleichstellungsplane beinhalten:
1. Bestandsaufnahme und geschlechterdifferenzierte Analyse der Personalstruktur der
Dienststelle mit Ausblick auf anstehende Einstellungen, Beférderungen und Gremien-

besetzungen.

2. Analyse der Personalstruktur bei der es gilt festzustellen, ob bzw. wo konkret eine
Unterreprasentanz von Frauen derzeit besteht.

3. Erfolgskontrolle der Umsetzung des vorhergehenden Gleichstellungsplans.
4. Konkrete Zielvorgaben und MaRnahmen bei Unterreprasentanz von Frauen.

. Strategien zur Sensibilisierung fur sowie zum Umgang mit sexueller Belastigung,
Vorgaben fur Fort- und WeiterbildungsmaRnahmen, Erlauterungen zur Personal-
entwicklung in der Dienststelle sowie Strategien zur geschlechtergerechten Besetzung

von Gremien.

Vorbereitung_- u'
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§ 2 Bestandsaufnahme und
Analyse der Personalstruktur

Im ersten Schritt enthalt der Gleich-
stellungsplan eine Bestandsaufnahme
der aktuellen Personalsituation und eine
Einschatzung zur kunftigen Personalentwick-
lung, insbesondere in Bezug auf Einstellun-
gen, Beférderungen und Nachbesetzungen
in Gremien wahrend des Geltungszeitraums
des neuen Plans. Im Anschluss erfolgt die
Analyse von gleichstellungsrelevanten Ge-
sichtspunkten. Dabei werden insbesondere
die Entwicklungen in der Personalstruktur
und die Grunde fur das Nichterreichen von
Zielvorgaben des vorhergegangenen Gleich-

stellungsplans dargelegt. .
GemaR § 25 Absatz 5 SachsGleiG soll eine

Rechtsverordnung erlassen werden, die ge-
nauer festlegt, welche Merkmale und Daten
in der Bestandsaufnahme zu erfassen sind,
nach welchen Kriterien die Erfolgskontrolle
erfolgt und welche zusétzlichen Inhalte ein

Gleichstellungsplan enthalten kann.
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Bestands-
aufnahme

Jede Dienststelle muss
im Gleichstellungsplan

den aktuellen Personal- - Zahl der Beschaftj
tigten i
stand aufzeigen, getrennt aufgeschlusselt nagChen n Voll- ung Teilzeit,
nach (a ' %eSChéftfgungsverhéltnis
. bZ' - Beamte, Angestellte)
: Funktionsebenen ’

und e
nd Fuhrungspositionen.

Ergénzend ist auch eine Prognose (fur den
Geltungszeitraum) Uber geplante Einstellun-

gen, Beférderungen und Gremiennachbe-

setzungen Teil des GP - jeweils differenziert Ergebnisse mussen getrennt nach Geschlecht
nach Beschaftigungsart und Laufbahngrup- und nach Arbeitszeitform (Vollzeit / Teilzeit)
pe. Zudem soll eine statistische, anonymisier-  ausgewertet werden. So soll sichtbar werden,
te Ubersicht Gber die Ergebnisse der letzten ob es Unterschiede zwischen Frauen und
Leistungsbeurteilungen erstellt werden. Die Mannern in den Bewertungen gibt.
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Analyse

Nach der Datenerhebung wird gepruft, in welchen Bereichen Frapen unterrepré:enlilfrt ssl_nd.
Es werden Ursachen dieser Ungleichheiten ermittelt, besonders in den oberen Funktion

ebenen.

 ‘,

Ganz allgemein gefragt — wie messe ich Gleichstellungserfolge jenseits
von Zahlen?

Das SachsGleiG schreibt eine Bestandsaufnahme der Personalstruktur vor. Die
Gleichstellungssituation kann neben einer solchen Quantitativen Analyse auch
qualitative Indikatoren umfassen. So lieRe sich beispielsweise auch fragen:

¢ Werden Workshops zur Gendersensibilisierung angeboten? Zu welchen
Themen? Fir welche Zielgruppen? Werden diese gQut angenommen?

* Ist der*die Gleichstellungsbeauftragte uber die entsprechenden Strukturen
gut in Entscheidungsprozesse eingebunden? Erhalt GSB ausreichend
Ressourcen und Mittel?

* Gibt es Leitféden/Handlungsempfehlungen zur Bericksichtigung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in Personalauswahlverfahren, Pravention sexueller
Belastigung, gendergerechter Sprache etc.?

* Gibt es MaRnahmen zur Vereinbarkeit, wie Fuhrung in Teilzeit, flexible
Arbeitszeitgestaltung, Kinderbetreuungsméglichkeiten bei Fortbildungen,
Info-Veranstaltungen zum Thema Beruf und Pflege etc.?

e Usw.
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§ 3 Erfolgskontrolle

Hierbei geht es darum, zu Gberprifen, ob die Gleichstellungsziele des vorherigen Plans
(sofern vorhanden) erreicht wurden. Eine solche schriftliche Ausfihrung hat folgenden Inhalt:

1. Darstellung der Entwicklung der Geschlechteranteile in den gleichen Kategorien

wie in § 2.
Aufschlisselung (nach Geschlecht, Beschaftigungsart, Funktionsebene) von:

a. Einstellungen,
b. Beférderungen und Héhergruppierungen,
c. Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen (insbesondere Filhrungsfortbildungen),

Sollte diese Erfolgskontrolle ergeben, dass Ziele nicht erreicht wurden, mussen
Grunde und Ursachen erlautert werden.

» 00—

Kurz gesagt: )
§ 2 verlangt eine detaillierte, geschlechterdif‘ferenzierte Bestandsaufnahme U
Analyse der Personalstruktur und -entwicklung. .
i i er
§ 3 Gberpruft anschliekend, 0b Gleichstellungsziele erreicht wurden, und for
eine Begrundung bei Nichterfullung. y
ientierte Ziele
Die Analyse des st-Zustandes bildet die Grundlage, um bedarfsor@nﬂgr (eje rl]
led Ma[znahmen 2u formulieren und so die Gleichstellungssntuatlon‘n: e
Lt;re]ztrachteten Handlungsfeldern zu verbessern. Wenn die Analyse :ag Ma&_
Frauen unterreprasentiert sind, muss der Gleichstellungsplan gez!

nahmen festlegen, um dies zu andern.
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§ 4 MaRRnahmen bei Unterreprasentanz

Nach SachsGleiG § 4 (5) liegt eine Unterreprasentanz dann vor, wenn der Frauenanteil auf
einer bestimmten Funktionsebene geringer ist als der Manneranteil. Wenn die Analyse zeigt,
dass Frauen unterreprasentiert sind, muss der Gleichstellungsplan also gezielte Maknahmen
festlegen, um dies zu andern. Halten Sie in einem Gbersichtlichen zeitlichen Stufenplan mit
konkreten personellen, organisatorischen und fortbildenden MaRnahmen fest, wann welche
Schritte umgesetzt werden mussen.

Zum Beispiel in den Bereichen:
 Personalentwicklung (Bewerbungsverfahren, Einstellungen, beruflicher Aufstieg)

 Fort- und Weiterbildungen

« Vereinbarkeit Familie, Pflege und Beruf (Flexible Arbeitszeitgestaltung, Teilzeit,
Beurlaubung, Wiedereinstieg)

o Geschlechtergerechte Gremienbesetzung

e Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentitat oder
der sexuellen Orientierung auch in Verbindung mit dem Diskriminierungsschutz bei
Behinderung

« Strategien zur Pravention und Umgang mit sexueller Belastigung und sexualisierter
Gewalt

AuRerdem gilt es, zu jeder MaRnahme Ziel und Zeitrahmen anzugeben. Wenn eine
vollstandige Gleichstellung im Planzeitraum nicht erreichbar ist, sollen Teilziele fur einen
schrittweisen Abbau der Unterreprasentanz festgelegt werden. Im nachsten Gleichstellungs-
plan wird dann Uberprift, ob die Maknahmen wirksam waren.
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4 4 \

R

Kurz gesagt:

In den Dienststellen der Staatsverwa
eine Unterreprasentanz von Frauen ‘
cher Qualifikation bei mindestens der Ha
vorgesehenen folgenden Makna

1. Begriindung von A
2. Vergabe von Ausbildungspl

die ausschlietlich innerhalb des offent

keénnen),

o ngen, Ubertragungen hoherwe '
S sten oder Beférderungsdienstposten,

Vergabe von Dienstpo

ltung ist im Gleichstellungsplan - sofgm .
besteht - festzulegen, dass Frauen be.| glei-
|fte der wahrend des Geltungszeitraums

hmen zu bericksichtigen sind:
rbeits- und Dienstverhaltnissen,

stzen (ausgenommen Ausbildungsgange,
lichen Dienstes absolviert werden

rtiger Tatigkeiten sowie die

4. Entscheidungen Uber Laufbahnwechsel.

Diese Regelung findet auf kommuna
Absatz 6 Satz 1 SachsGleiG).

Damit der Gleichstellungsplan als wirksames .

Steuerungsinstrument fungiert, sollten alle
Dienststellen bei der Formulierung der Unter-
ziele (die Beseitigung der Unterreprasentanz
ist das Hauptziel) und MaRnahmen folgende
Fragen bertcksichtigen:

¢ Sind die (Unter-) Ziele realistisch, das
heikt dem Profil der Organisation

angemessen? .

e Welche Verbindlichkeit haben die Ziele?
Wurden sie in Gremien oder anderen
Beteiligungsformaten und vor allem mit .
der Dienststellenleitung und Gleichstel-
lungsbeauftragten diskutiert und abge-
stimmt?
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le Dienststellen keine Anwendung (§ 25

Welche Ressourcen stehen zur Verfigung
zum Erreichen dieser Ziele?

« Sind die Ziele Uberprufbar anhand von

quantitativen oder qualitativen Indikato-
ren?

o Welche MaRknahmen sind nétig, um die

Ziele umzusetzen?

Sind Zeitrdume und Verantwortlichkeiten
fur die Umsetzung der MaRnahmen
festgelegt?

Welche personellen, finanziellen und
organisatorischen Mittel und Rahmen-
bedingungen braucht es dafur?
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Von der Theorie zur Umsetzung:
Der Gleichstellungsplan entsteht!

Nachdem Sie die Inhalte und MaRnahmen Beispiel-Gliederung
des Plans entwickelt haben, geht es nun
darum, diese strukturiert zu Papier zu bringen.
Der gesamte Gleichstellungsplan sollte spéater
als Textform vorliegen - Grafiken, Tabellen
oder andere Abbildungen sind maglich. Fur
eine ansprechende und Ubersichtliche Form Titelblatt
sorgen Titelblatt und Inhaltsverzeichnis. Es
gilt, sich in der Strukturierung des Gleichstel-
lungsplans an der Verordnung der
Sachsischen Staatsregierung zum
Inhalt von Gleichstellungsplanen zu
orientieren.
Inhaltsverzeichnis

i ktionen und
sambel | Ziele, Fun
: P‘\'\ai\e\wr‘g rechtliche Grundlagen des
et ellungs” Gleichstellungsplans
II. Bestandsaufnahme der
Personalstruktur
(§ 25 Absatz 1 SachsGleiG)

\Vorwor

der Dienst .
und | oder Gleichst

peauftragte®

3 Il Analyse der Personalstruktur

P ™ (§ 25 Absatz 1 SichsGleiG)
e der Um-

lgskontroll
|V. Erfolgs .

setzung des vorherge
i Gleichstellungsplans
(8§25 Absatz 2 SachsGleiG)

4
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\. MaRnahmen be

Unterrepl’é‘:'\':‘»e“tanZ , Die Verordnung findet sich hier:
(g 25 Aosatz 3 SachsGleiG) ' https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
lgewinnung und - portal/download/resources/
« Personal9 \ beteiligung/1039181/information/
_entwicklung 1dun 1102870/datei/3388085_0/
. Aus- und Weiterbilov c—; - SachsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf
. Vereinbarkeit von e
und Familie . '
. Forderung \/o.n.Frauen i . VI. Zeitlicher Stufenplan
Fohrungspositionen A mit einer Ubersicht gber
Handlungsbedarfe, Ziele,
ifff, MaRnahmen, Ressourcen,
— Verantwortlichkeiten,
Zeitrdume

\/\\.Evaluation

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten prm———
Geltungsdauer

Ansprechperson
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https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/resources/ beteiligung/1039181/information/ 1102870/datei/3388085_0/ SächsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/resources/ beteiligung/1039181/information/ 1102870/datei/3388085_0/ SächsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/resources/ beteiligung/1039181/information/ 1102870/datei/3388085_0/ SächsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/resources/ beteiligung/1039181/information/ 1102870/datei/3388085_0/ SächsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/resources/ beteiligung/1039181/information/ 1102870/datei/3388085_0/ SächsGleiPlanVO-E_06.02.2024.pdf

Nach Zustimmung von Personalverwaltung Gemeinderat, Kreistag oder der Verbandsver-

und der*des Gleichstellungsbeauftragten sammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen.
bringt die Dienststellenleitung den Gleich-

stellungsplan in Kraft. AnschlieRend wird Kann anfanglich kein Einvernehmen zwischen
der Gleichstellungsplan in der Dienststelle Gleichstellungsbeauftragter/m und Personal-
veroffentlicht. Sinn und Zweck ist, dass alle verwaltung hergestellt werden, entscheidet in
Bediensteten ihn niedrigschwellig zur Kennt- Dienststellenleitung; in kommunalen Dienst-
nis nehmen konnen. Geeignet ist neben der stellen das fur die Vertretung der kommuna-
Veroffentlichung im Intranet, ein Aushang an len Gebietskorperschaft zustandige Organ
zentraler Stelle oder der Versand per E-Mail. und setzt den Gleichstellungsplan in Kraft.

Auch in kommunalen Dienststellen ist der
Gleichstellungsplan in Kraft zu setzen und zu
veroffentlichen. Zusétzlich ist der Plan dem

Als Gleichstellungsbeauftragte*r
konnen Sie eine Stellungnahme
zum Gleichstellungsplan verfassen;
insbesondere dann, wenn kein

Einvernehmen hergestellt werden
Tl PP konnte. Auf Verlangen der*des
Gleichstellungsbeauftragten, kann
eine solche Stellungnahme ebenfalls
. \ D veroffentlich werden
(SachsGleiG § 24 (6)).
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Anpassung zur Halbzeit

Gleichstellu
~ . ngsbeauft
lh;e Dienststelle bei d;f%tg Uﬂter?Utzen e At
atsachli erwac alyse d
Bt lichen Umsetzung des G SPU_”Q der tinuierlich f er Personalstruktur sollte k
o is und entlang des zeitlich in der Verande ortgefhrt werden, da sich d on-
ies kann zB. im Rahmen Vonizstltlfenplans. Mi”dest;:]r;gin schnell ablesen lassen araus
elmakigen alle zwei Jahre ist d :
er Gleichstel-

Treffen von L .
. eitung, P L
Gleichstellungsbea fersonalverwz;‘dtung und .Ungsp‘an entsprechend a
Deviiber insos ke uftragten geschehen ljSt es sinnvoll, Fortschritt nzljjpassen. Dafir
6nnen Arbeits ‘ N ——— e und die U
gruppen von ns SOrgfa[tig zu dok msetzung
umentieren.

Beschafti L
i egftlgten initiiert werden, die di
inzelner MaRnahmen \’/orantlre 'LlJ)mset_
eiben.

enen Zeitraum umgesetzt?

™ Werden die Maknahmen im yorgeschried
Wo gab es

™ Wes hat sich bewahrt? Wo liegen Starken und Schwéchen?
Hindernisse bei der Umsetzung?

™ Werden die eingeplanten Mittel und Ressourcen zur Verfogungd geste\\t?

- Fuhren die angesetzten Maknahmen zum Erfolg oder mussen diese

Uberarbe‘\tet werden?

aben die Maknahmen auf die Entwicklung des

C Welche Auswirkungen h
ntanz petroffenen Funktions-

Frauename'\\s in den von der Unterreprase

ebenen?
in der Persona\entw'\ck—

Persona\entwick\ungskonzepten, der
d der FUhrungs-

~ Werden die Zielvorgaben
\ungsplanungd bei der Erstellung von
Gestaltung Vo Fort- und We\terb\\dungsma&nahmen un

kréfteentw'\ck\ung berUcks'\cht'\gt?

‘- Welche Gronde hat das Erreichen und N'\cht—Erre'\chen von Zielen?

- Sind die Maknahmen des GSP den M\tarbe'\tenden bekannt und wie wer

den diese pewertet?
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Hierfur kénnen gezielte Auskunfte von Ver-
antwortlichen eingeholt werden. Umfragen
unter Beschéftigten, Fuhrungskraften, Perso-
nalverantwortlichen und fur die Umsetzung
zustandigen Personen haben sich bewahrt.
Sie kénnen professionelle Mitarbeitenden-
befragungen durchfthren oder bei infor-
mellen Veranstaltungen Bedurfnisse und
Wunsche in Erfahrung bringen.

Intern konnen Sie die Ergebnisse und
Entwicklungen Uber Beschéftigten-Verteiler,
Intranet, Schwarzes Brett, Newsletter und
andere Kommunikationsmedien verbreiten.
AuRkerdem kann den Beschéftigten ein
Bericht zur Verfugung gestellt werden.
Gleichstellungsbeauftragte kdnnen auch bei
der jahrlichen Personalversammlung oder
dem Personalrat die Umsetzung des Gleich-
stellungsplans vorstellen. Nach zwei Jahren
ist der Gleichstellungsplan an die aktuelle
Entwicklung anzupassen. Das erfolgt durch
die Personalverwaltung unter Beteiligung
der*des Gleichstellungsbeauftragten (§ 24
Absatz 7 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1
SachsGleiG).

Wenn Gleichstellungsbeauftragte der
Auffassung sind, dass die Dienststelle einen
Gleichstellungsplan nicht nach den Bestim-
mungen des SachsGleiG aufgestellt oder
nicht angepasst hat, konnen sie dies innerhalb
von einer Woche ab Kenntnis in Textform
beanstanden (§ 21 SachsGleiG).

Wird der Beanstandung nicht vollumfanglich
abgeholfen, kénnen GSB innerhalb eines
Monats nach Zugang der Entscheidung

das Verwaltungsgericht anrufen und klagen
(SachsGleiG § 22).

Achtung!

Fur Dienststellen der Staatsverwaltung qilt:
Wird innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf des Geltungszeitraums eines Gleich-
stellungsplans kein neuer Plan in Kraft
gesetzt - oder innerhalb von zwolf Mona-
ten nach der Neubildung einer Dienststelle
kein Gleichstellungsplan aufgestellt -, so
durfen bei bestehender Unterreprasentanz
von Frauen bis zum Inkrafttreten des neuen
Plans keine Stellen mit Vorgesetzten- oder
Leitungsaufgaben besetzt, keine Beférderun-
gen vorgenommen und keine héherwertigen
Tatigkeiten Ubertragen werden.

Ausgenommen hiervon sind Falle von drin-
gendem Personalbedarf in der Dienststelle
oder wenn der Gleichstellungsplan aufgrund
einer Beanstandung der*des Gleichstellungs-
beauftragten oder im Rahmen des Mitbe-
stimmungsverfahrens der Personalvertretung
nicht in Kraft getreten ist

(SachsGleiG § 24 (8) (9)).

GRUNDLAGEN | BESTANDSAUFNAHME & ANALYSE | MASSNAHMEN | UMSETZUNG | ANPASSUNG



Weitere Informationen im
Gleichstellungsportal

lhr Auftrag: Gleichstellung
Gleichstellungsplan

Sachsisches Gleichstellungsgesetz
Vereinbarkeit von Familie

und Beruf

www.gleichstellungsportal.de
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www.gleichstellungsportal.de

ender to G

Genderkompetenzzentrum Sachsen

Bilden « Beraten « Bewegen

Das Genderkompetenzzentrum Sachsen Weiterlesen:
starkt und vernetzt Gber Bildungsangebote, www.genderkompetenz-sachsen.de
Kooperationsprojekte und individuelle Bera- www.gleichstellungsportal.de

tungen die Gleichstellungsarbeit in Sachsen
und darUber hinaus, insbesondere

Frauen™- und Gleichstellungsprojekte
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Betriebs- und Personalrat*innen
Zivilgesellschaft, Erwachsenenbildung und
wissenschaftliche Einrichtungen

Bildungsha D de
O ke 1,01219 Dresd
o o gabe 0
d ond b b
<1 X gerfeld
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http://www.genderkompetenz-sachsen.de
http://www.gleichstellungsportal.de
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